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Amtsblatt 
 

17. Jahrgang Halle (Saale), den 18. Februar 2020 
    
    2 

I N H A L T 
 
A.  Landesverwaltungsamt 
 
 1. Verordnungen 
 
 2. Rundverfügungen 
 
 3. Amtliche Bekanntmachungen 
  
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Hoheitsangelegenheiten, Gefahrenabwehr, 
Sport über Auslegungszeiten des externen 
Alarm- und Gefahrenabwehrplanes für den ge-
schlossenen Chemiestandort Leuna in Ab-
stimmung mit der InfraLeuna GmbH 11 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Brand- und Katastrophenschutz, militärische 
Angelegenheiten, Rettungswesen gemäß § 39 
(3) Rettungsdienstgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt zur Vereinbarung über die Benut-
zungsentgelte für die Leistungen der Luftret-
tung am Standort Landeshauptstadt Magde-
burg (Primärluftrettung) 11 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Brand- und Katastrophenschutz, militärische 
Angelegenheiten, Rettungswesen gemäß § 39 
(3) Rettungsdienstgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt zur Vereinbarung über die Benut-
zungsentgelte für die Leistungen der Luftret-
tung am Standort Stadt Landsberg/OT Op-
pin (Sekundärluftrettung) 11 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Planfeststellungsverfahren über die Benach-
richtigung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (VwVfG LSA) i.V.m. § 73 Abs. 6 
Sätze 3 bis 5 VwVfG zur Durchführung des Er-
örterungstermins im Rahmen des Anhörungs-
verfahrens zum Planfeststellungsverfahren für 
das Straßenbauvorhaben "Lückenschluss BAB 
14 Magdeburg - Wittenberge - Schwerin, Ver-
kehrseinheit 2.2, Anschlussstelle (AS) Oster-
burg (L 13) bis AS Vielbaum (L 2 / zukünftig AS 
Seehausen-Nord)“ in den Gemarkungen 
Krumke, Rossau, Krevese, Dequede, Drü-
sedau, Losse, Seehausen und Krüden 

(Landkreis Stendal) sowie in der Gemar-
kung Pechau (Landeshauptstadt Magde-
burg) 11 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Planfeststellungsverfahren über den hier vollin-
haltlich wiedergegebenen Planänderungsbe-
schluss vom 10.02.2020 (Az.: 308.6.2-31027-
ÄF1.20) zum Planfeststellungsbeschluss des 
Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 
vom 12.02.2018 in der Gestalt des 1. Ergän-
zungsbeschlusses vom 10.04.2018, für den 
Neubau der BAB 14 Magdeburg – Wittenberge 
– Schwerin, Verkehrseinheit 2.1 – nördlich An-
schlussstelle Uenglingen bis Anschlussstelle 
Osterburg in den Gemarkungen Stendal, 
Borstel, Schinne, Schernikau, Belkau, Groß 
Schwechten, Häsewig, Neuendorf am 
Speck, Peulingen, Rochau, Osterburg, 
Erxleben, Ballerstedt, Krumke und 
Storbeck im Landkreis Stendal (Antragstel-
ler: Landesstraßenbaubehörde Sachsen-An-
halt, Regionalbereich Süd), zugleich Erset-
zung der Zustellung des Beschlusses ge-
mäß § 74 Abs. 5 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) i. V. m. § 1 Abs. 1 
Satz 1 VwVfG des Landes Sachsen-Anhalt 12 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur 
Entscheidung über den Erörterungstermin im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum 
Antrag der Firma InfraLeuna GmbH in 06237 
Leuna auf Erteilung einer Genehmigung nach 
§ 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
zur Modernisierung des GuD-Kraftwerkes 2 in 
06237 Leuna, Saalekreis 14 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
über die Entscheidung zum Antrag der Shell 
Catalysts & Technologies Leuna GmbH in 
06237 Leuna auf Erteilung einer Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes zur Errichtung und zum Betrieb einer An-
lage zur Herstellung von Katalysator-Tabletten 
in 06237 Leuna, Landkreis Saalekreis 14 



Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt Nr. 2 vom 18. Februar 2020 

 

 

10 
 

 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
zum Antrag der HKW Halle-Trotha GmbH auf 
Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur we-
sentlichen Änderung der KWK-Anlage am 
Standort Halle-Trotha in 06118 Halle (Saale) 15 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
über die Entscheidung zum Antrag der UHM 
Umschlaghafen Magdeburg GmbH in 39288 
Burg auf Erteilung einer Genehmigung nach 
§ 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
zur wesentlichen Änderung einer Anlage zum 
Umschlag und zur zeitweiligen Lagerung von 
nicht gefährlichen Abfällen in 39126 Magde-
burg, Landeshauptstadt Magdeburg 16 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
über die Entscheidung zum Antrag der 
Neumann-Transporte und Sandgruben GmbH 
& Co. KG in 39288 Burg auf Erteilung einer Ge-
nehmigung nach § 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zur Errichtung und zum Betrieb 
einer Anlage zur physikalisch-chemischen Be-
handlung von nicht gefährlichen Abfällen (Ab-
wasservorbehandlungsanlage) sowie zur zeit-
weiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfäl-
len in 39288 Burg OT Reesen, Landkreis Je-
richower Land 17 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
über die Entscheidung zum Antrag der Agrar 
GmbH „Kalbescher Werder“ in 39624 Kalbe 
(Milde) OT Jeetze auf Erteilung einer Genehmi-
gung nach § 16 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zur wesentlichen Änderung ei-
ner Biogaserzeugungsanlage einschließlich 
Anlage zur Lagerung von entzündbaren Gasen 
und Anlage zur Lagerung von Gärresten (Bio-
gasanlage) in 39624 Kalbe (Milde) OT Jeetze, 
Landkreis Altmarkkreis Salzwedel 17 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur 
Entscheidung über den Erörterungstermin im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum 
Antrag der MVV Biogas Bernburg GmbH in 
68169 Mannheim auf Erteilung einer Genehmi-
gung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Anlage zur biologischen Behandlung von nicht 
gefährlichen Abfällen, einer Biogasaufberei-
tungsanlage, einer Anlage zur Erzeugung von 
Kompost, einer Anlage zur sonstigen Behand-
lung von nicht gefährlichen Abfällen, einer An-
lage zur zeitweiligen Lagerung von nicht ge-
fährlichen Abfällen in 06406 Bernburg, Salz-
landkreis 18 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
über die Entscheidung zum Antrag der Sera-
plant GmbH in 39340 Haldensleben auf Ertei-
lung einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung und 
zum Betrieb der Düngemittelproduktions- und 
Phosphorrückgewinnungsanlage in 39340 Hal-
densleben, Landkreis Börde 18 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung ge-
mäß § 10 Abs. 3, 4 und 6 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) und den Maß-
gaben der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) zum Antrag der 
Firma LORD Germany Feinchemie GmbH in 
06237 Leuna auf Erteilung einer Genehmigung 
nach § 4 BImSchG für die Errichtung und den 
Betrieb einer Mehrzweckanlage zur vorrangi-
gen Herstellung von poly-para-Dinitrosobenzol 
in 06237 Leuna, Landkreis Saalekreis 19 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur 
Entscheidung über den Erörterungstermin im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum 
Antrag der Firma Schirm GmbH in 39218 Schö-
nebeck (Elbe) auf Erteilung einer Genehmi-
gung nach § 16 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zur wesentlichen Änderung 
des Synthesetechnikums in 39218 Schö-
nebeck (Elbe), Landkreis Salzlandkreis 20 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, 
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung 
über die Entscheidung zum Antrag der Biome-
thananlage Klein Wanzleben GmbH in 68159 
Mannheim auf Erteilung einer Genehmigung 
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes zur wesentlichen Änderung einer An-
lage zur Erzeugung von Biogas mit Biogasauf-
bereitungsanlage sowie Lagerung von Gärres-
ten und Lagerung von entzündbaren Gasen zur 
Verbrennung in einem Heizkessel durch den 
Einsatz gasförmiger Brennstoffe (Biogas) in 
39164 Wanzleben-Börde OT Zuckerdorf 
Klein Wanzleben, Landkreis Börde 20 

 
 
 4. Verwaltungsvorschriften 
 
 5. Stellenausschreibungen 
 
 
B. Untere Landesbehörden 
 
 1. Amtliche Bekanntmachungen, Genehmigungen 
 
 2. Sonstiges 
 
 



Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt Nr. 2 vom 18. Februar 2020 
 
 

11 

C. Kommunale Gebietskörperschaften  
 
 1. Landkreise 
 
 2. Kreisfreie Städte 
 
 3. Kreisangehörige Gemeinden 
 
 
D. Sonstige Dienststellen 
 
 . Öffentliche Bekanntmachung der  

Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt 
über eine Ortsdurchfahrtsfestsetzung,  

Verfügung der Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen-Anhalt vom 23.01.2020 -  
Z/2332-31031-1/2020 21 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung der Regionalen 

Planungsgemeinschaft Magdeburg über die 
Feststellung der Jahresrechnung 2014 22 

 
 . Öffentliche Bekanntmachung der Regionalen 

Planungsgemeinschaft Halle zu den  
Beschlüssen V/04-2019 bis V/54-2019 22 

 
 

 
A. Landesverwaltungsamt 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates 

Hoheitsangelegenheiten, Gefahrenabwehr, Sport  
über Auslegungszeiten des externen Alarm- und Ge-

fahrenabwehrplanes für den geschlossenen  
Chemiestandort Leuna in Abstimmung mit der 

InfraLeuna GmbH 
 
Auf der Grundlage der Verordnung zur Aufstellung exter-
ner Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AlGefPl-VO) vom 
04. Oktober 2001, Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Sachsen-Anhalt, Nummer 44, S. 400, zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 der Verordnung vom 18. Dezember 
2018, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sach-
sen-Anhalt, S. 443, 445 wird der Plan für den  
 

geschlossenen Chemiestandort Leuna 
in Abstimmung mit der InfraLeuna GmbH 

 
in der Zeit vom 17. Februar bis 20. März 2020 im Rathaus 
(Sekretariat der Bürgermeisterin) der Stadt Leuna, Rat-
hausstraße 1 in 06237 Leuna während der Sprechzeiten:  
 
Mo 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 15:00 Uhr 
Di 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Mi 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Do 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Fr  09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
 
öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit können Bedenken oder 
Anregungen zu diesem Plan an Herrn Schröter vorge-
bracht werden. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates Brand- 
und Katastrophenschutz, militärische Angelegenhei-
ten, Rettungswesen gemäß § 39 (3) Rettungsdienst-

gesetz des Landes Sachsen-Anhalt zur Vereinbarung 
über die Benutzungsentgelte für die Leistungen der 

Luftrettung am Standort Landeshauptstadt  
Magdeburg (Primärluftrettung) 

 
Die Vereinbarung für den Standort Magdeburg befindet 
sich im Anlagenteil dieses Amtsblattes. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates Brand- 
und Katastrophenschutz, militärische Angelegenhei-
ten, Rettungswesen gemäß § 39 (3) Rettungsdienst-

gesetz des Landes Sachsen-Anhalt zur Vereinbarung  

über die Benutzungsentgelte für die Leistungen der 
Luftrettung am Standort Stadt Landsberg/OT Oppin 

(Sekundärluftrettung) 
 
Die Vereinbarung für den Standort Oppin befindet sich im 
Anlagenteil des Amtsblattes 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Referates Planfeststellungsverfahren 

über die Benachrichtigung nach § 1 Abs. 1 Satz 1  
des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i.V.m. § 73 Abs. 6 Sätze 
3 bis 5 VwVfG zur Durchführung des Erörterungster-

mins im Rahmen des Anhörungsverfahrens zum 
Planfeststellungsverfahren für das Straßenbauvorha-

ben "Lückenschluss BAB 14 Magdeburg - Witten-
berge - Schwerin, Verkehrseinheit 2.2, Anschluss-

stelle (AS) Osterburg (L 13) bis AS Vielbaum (L 2 / zu-
künftig AS Seehausen-Nord)“ in den Gemarkungen 

Krumke, Rossau, Krevese, Dequede, Drüsedau, 
Losse,  

Seehausen und Krüden (Landkreis Stendal) sowie in 
der Gemarkung Pechau (Landeshauptstadt  

Magdeburg) 
 

I. 
In o.g. Planfeststellungsverfahren wird ein Erörterungster-
min durchgeführt.  
 
Da mehr als 50 Benachrichtigungen zum Erörterungster-
min vorzunehmen wären, wird die Benachrichtigung ge-
mäß §§ 17, 17a Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i.V.m. 
§ 73 Abs. 6 Sätze 3 bis 5 VwVfG durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. 
 
II. 
Der Erörterungstermin beginnt  
  
a) für private Einwender  

am 26.03.2020 um 10:30 Uhr  
im Sitzungssaal der  
Hansestadt Osterburg (Altmark),  
Ernst-Thälmann-Straße 10  
in 39606 Hansestadt Osterburg (Altmark) 
  

b) für Träger öffentlicher Belange  
am 20.04.2020 um 10:00 Uhr 
im Landesverwaltungsamt,  
Saal A1.03,  
Ernst-Kamieth-Straße 2  
in 06112 Halle (Saale) und 
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c) für anerkannte Naturschutzverbände und  
Vereinigungen 
am 21.04.2020 um 10:00 Uhr  
im Landesverwaltungsamt,  
Saal A1.03,  
Ernst-Kamieth-Straße 2  
in 06112 Halle (Saale). 

 
Bei Bedarf wird die Erörterung privater Einwender am 
27.03.2020 um 10:30 Uhr im Sitzungssaal der Hansestadt 
Osterburg (Altmark), Ernst-Thälmann-Straße 10 in 39606 
Hansestadt Osterburg (Altmark) fortgesetzt. 
 
Eine Festlegung dazu, soweit erforderlich, trifft die Ver-
handlungsleitung an dem unter a) genannten Verhand-
lungstag. 
 
An den vorgenannten Terminen sollen die fristgerecht er-
hobenen Einwendungen und Stellungnahmen erörtert 
werden. 
 
III. 
Um Beachtung folgender Hinweise wird gebeten: 
  
1. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 
2. Neben dieser öffentlichen Bekanntmachung erfolgen 

ortsübliche Bekanntmachungen in den Auslegungsge-
meinden. 

 
3. Die Teilnahme am Termin ist Jedem, dessen Belange 

durch das Bauvorhaben berührt werden, freigestellt. 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist mög-
lich. Dieser hat seine Bevollmächtigung durch eine 
schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den 
Akten der Anhörungsbehörde zu geben. 

 
4. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines 

Beteiligten auch ohne ihn verhandelt werden kann, 
dass verspätete Einwendungen unberücksichtigt blei-
ben und das Anhörungsverfahren mit Schluss der Ver-
handlung beendet ist. 

 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 

Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, 
werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in ei-
nem gesonderten Entschädigungsverfahren behan-
delt. 

 
6. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch 

Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht 
erstattet. 

 
7. Die Anhörungsbehörde fertigt von dem Erörterungster-

min eine Niederschrift. Die Träger öffentlicher Belange, 
Verbände und Vereinigungen sowie die Einwender 
bzw. deren Vertreter, die am Erörterungstermin teilge-
nommen haben, können sich den sie betreffenden Teil 
aus der Niederschrift übersenden lassen. Ein diesbe-
züglicher Antrag kann auch im Erörterungstermin beim 
Verhandlungsleiter gestellt werden.  

 
---------- 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates  

Planfeststellungsverfahren über den  
Planänderungsbeschluss vom 10.02.2020  

(Az.: 308.6.2-31027-ÄF1.20) zum Planfeststellungsbe-
schluss des Landesverwaltungsamtes  

Sachsen-Anhalt vom 12.02.2018 in der Gestalt des  
1. Ergänzungsbeschlusses vom 10.04.2018, für den 

Neubau der BAB 14 Magdeburg – Wittenberge – 
Schwerin, Verkehrseinheit 2.1 – nördlich Anschluss-

stelle Uenglingen bis Anschlussstelle Osterburg 
in den Gemarkungen 

Stendal, Borstel, Schinne, Schernikau, Belkau, Groß 
Schwechten, Häsewig, Neuendorf am Speck,  

Peulingen, Rochau, Osterburg, Erxleben, Ballerstedt, 
Krumke und Storbeck 
im Landkreis Stendal 

 
A. Verfügender Teil  
 
I. Änderung der Regelung Nr. A.III.  

(Aufschiebende Bedingung)  
 

Die Regelung Nr. A.III. des Planfeststellungsbeschlusses 
vom 12.02.2018 in der Gestalt des 1. Ergänzungsbe-
schlusses vom 10.04.2018 (Az.: 308.6.2-31027-F7.11) 
wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:  
 
„III. Verklammerung mit der VKE 1.5 
 
Die VKE 2.1 darf nur gebaut und in Betrieb genommen 
werden, solange der Planfeststellungsbeschluss für die 
südlich angrenzende VKE 1.5 vom 14.08.2019 wirksam 
und vollziehbar bleibt.“ 
 
II. Kostenentscheidung  
 
Kosten werden nicht erhoben.  
 
B. Sachverhalt  
 
Die Regelung Nr. A.III. lautete bislang: 
 
„Dieser Beschluss wird mit dem Planfeststellungsbe-
schluss zur VKE 1.5, Az.: 308.4.1-31027-F3.15, dergestalt 
verklammert, dass die Realisierung der mit diesem Plan-
feststellungsbeschluss festgestellten Maßnahmen ein-
schließlich dem Bau der Verkehrsanlage erst erfolgen darf, 
wenn der Planfeststellungsbeschluss der südlich anschlie-
ßenden VKE 1.5 unanfechtbar geworden ist. Für die VKE 
1.5 ist der Antrag auf Planfeststellung am 10.04.2015 ge-
stellt und das Verfahren am 17.04.2015 eingeleitet wor-
den. Derzeit wird ein 1. ergänzendes Anhörungsverfahren 
avisiert. Die Erstellung der Deckblätter ist in Arbeit. Vor 
dem Hintergrund des jetzigen Verfahrensstandes lässt 
sich feststellen, dass der VKE 1.5 weder in tatsächlicher 
noch in rechtlicher Hinsicht unüberwindbare Hindernisse 
entgegenstehen.“ 
 
Mit Schreiben vom 20. Dezember 2019 hat die Landes-
straßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich 
Süd, in ihrer Eigenschaft als Trägerin des Vorhabens die 
mit diesem Änderungsbeschluss verfügte Änderung bean-
tragt. Zur Begründung hat sie sinngemäß ausgeführt: Da 
der Planfeststellungsbeschluss für die VKE 1.5 wegen ei-
ner hiergegen anhängigen Klage zwar vollziehbar, aber 
nicht bestandskräftig sei, könne mit der beantragten Ände-
rung auch für die VKE 2.1 ab sofort Baurecht geschaffen 
werden.  
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C. Entscheidungsgründe 
 
I. Änderung der Regelung Nr. A.III.  

(Aufschiebende Bedingung)  
 

Dem Antrag auf Planänderung war stattzugeben. 
 
Die unter A.I. verfügte Änderung der in A.III. des Aus-
gangsbeschlusses festgesetzten Regelung zur Verklam-
merung der VKE 2.1 mit der VKE 1.5 ist als Änderung ei-
nes Planfeststellungsbeschlusses vor Fertigstellung des 
Vorhabens im Sinne des § 76 VwVfG i. V. m. § 1 Abs. 1 
Satz 1 VwVfG LSA zulässig.  
 
In planungsrechtlicher Hinsicht ist die Änderung rechtmä-
ßig, weil sie im Ergebnis den Anforderungen einer fehler-
freien Abschnittsbildung in gleicher Weise Rechnung trägt 
wie die Ausgangsverfügung.  
 
Für die VKE 2.1 besteht derzeit trotz der Bestandskraft des 
Planfeststellungsbeschlusses vom 12.02.2018 noch kein 
vollziehbares Baurecht, weil die Verklammerungsregelung 
Nr. A. III. dieses Baurecht von der Unanfechtbarkeit des 
Planfeststellungsbeschlusses zur VKE 1.5 abhängig 
macht und dieser Unanfechtbarkeit die Anhängigkeit einer 
gegen den Planfeststellungsbeschluss für die VKE 1.5 er-
hobenen Klage entgegensteht. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts liegt eine wirksame Abschnittsbildung aber auch 
dann vor, wenn zwei aneinandergrenzende Abschnitte, 
denen eine eigenständige Verkehrsfunktion nur gemein-
sam zukommt, dergestalt miteinander verklammert wer-
den, dass ihr jeweiliges Baurecht nicht von der Unanfecht-
barkeit, sondern lediglich von der Vollziehbarkeit des je-
weils anderen Abschnitts abhängig gemacht wird (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 03.05.2013 – 9 A 16.12 – Rn. 82). 
Eine solche Vollziehbarkeit liegt bei dem Planfeststellungs-
beschluss für die VKE 1.5 vor. Die hiergegen erhobene 
Klage hat gemäß § 17e Abs. 2 Satz 1 FStrG keine auf-
schiebende Wirkung. Ein Antrag auf Aussetzung der Voll-
ziehung ist innerhalb der hierfür geltenden Monatsfrist (§ 
17e Abs. 3 FStrG) nicht gestellt worden. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die verfügte Planänderung ge-
boten, um auch für die VKE 2.1 ab sofort vollziehbares 
Baurecht zu schaffen.  
 
II. Kostenentscheidung  
 
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus den §§ 1, 2 und 
14 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt.  
 
D. Verfahrensrechtliche Hinweise 
 
1. Dieser Beschluss wird dem Träger des Vorhabens zu-

gestellt.  
 
2. Die darüber hinaus erforderlichen Zustellungen wer-

den gemäß § 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 74 Abs. 5 
Sätze 1 und 2 VwVfG durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt. Diese erfolgt dadurch, dass der Ände-
rungsbeschluss in seinem vollen Wortlaut im Amtsblatt 
des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt, in den 
Amtsblättern der Hansestadt Stendal, der Hansestadt 
Osterburg (Altmark), der Stadt Bismark (Altmark) und 
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck und in 

den jeweiligen örtlichen Tageszeitungen veröffentlicht 
wird.  

 
3. Eine Auslegung dieses Änderungsbeschlusses und 

des Ausgangsbeschlusses nebst Planunterlage ist ent-
behrlich, weil sich Anlass, Inhalt und Ziel der Änderung 
bereits aus dem im vollen Wortlaut bekannt gemachten 
Änderungsbeschluss ergeben.  

 
4. Die in der folgenden Rechtsbehelfsbelehrung ge-

nannte Frist zur Klageerhebung wird im Falle des Ab-
satzes 1 mit der Zustellung und im Falle des Absatzes 
2 mit der letzten Bekanntmachung in Lauf gesetzt.  
 

E. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Änderungsbeschluss kann innerhalb eines 
Monats nach Zustellung Klage bei dem 
 

Bundesverwaltungsgericht 
mit Sitz in Leipzig 

 
erhoben werden. 
 
Der Kläger muss sich durch einen Bevollmächtigten ver-
treten lassen. Welche Bevollmächtigten dafür zugelassen 
sind, ergibt sich aus § 67 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO). 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sind innerhalb einer Frist 
von zehn Wochen ab Klageerhebung anzugeben. Erklä-
rungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist 
vorgebracht werden, sind vom Gericht nur zuzulassen, 
wenn der Beteiligte die Verspätung genügend entschuldigt 
(§ 6 Satz 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, § 87b Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 VwGO). § 87b Abs. 3 Satz 2 und 3 VwGO gilt 
dabei entsprechend. Für die Erhebung der Klage stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
1. Schriftlich: 
 
Die Klage ist beim Bundesverwaltungsgericht schriftlich zu 
erheben. Die Anschrift lautet: Bundesverwaltungsgericht, 
Simsonplatz 1, 04107 Leipzig (Adresse) oder Bundesver-
waltungsgericht, Postfach 100854, 04008 Leipzig (Postan-
schrift). Der Klage sollen dieser Änderungsbeschluss im 
Original oder in Kopie und so viele Abschriften der Klage 
mit ihren Anlagen beigefügt werden, dass alle Beteiligten 
eine Ausfertigung erhalten können. 
 
2. Auf elektronischem Weg: 
 
Die Klage kann beim Bundesverwaltungsgericht auch auf 
elektronischem Weg erhoben werden. Das Gericht hat 
hierfür ein elektronisches Postfach eingerichtet. Elektroni-
sche Dokumente müssen entweder mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person ver-
sehen sein oder von der verantwortenden Person signiert 
und über einen sicheren Übermittlungsweg eingereicht 
werden. Sichere Übermittlungswege sind das besondere 
elektronische Anwaltspostfach (beA), das besondere 
elektronische Behördenpostfach (beBPo) oder eine ab-
senderbestätigte DE-Mail. Eine normale E-Mail genügt 
nicht. Weitere Einzelheiten zum elektronischen Rechtsver-
kehr und zu den besonderen technischen Anforderungen 
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für die Übermittlung elektronischer Dokumente sind auf der 
Internetseite des Bundesverwaltungsgerichts aufgeführt: 
https://www.bundesverwaltungsgericht.de/rechtspre-
chung/elektronischer-rechtsverkehr. 
 
Die Klage ist gegen das Landesverwaltungsamt, vertreten 
durch den Präsidenten, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 
Halle (Saale) zu richten. 
 
Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Ände-
rungsbeschluss für den Neubau der BAB 14, VKE 2.1 hat 
keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage (§ 80 
Abs. 5 Satz 1 VwGO) gegen den vorstehenden Ände-
rungsbeschluss kann nur innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung dieses Änderungsbeschlusses beim Bundes-
verwaltungsgericht in Leipzig gestellt und begründet wer-
den. 
 
Im Auftrag 
 
gez. Borschel 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur 
 Entscheidung über den Erörterungstermin im  

Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Antrag 
der Firma InfraLeuna GmbH in 06237 Leuna auf  

Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur Modernisierung des 

GuD-Kraftwerkes 2 in 06237 Leuna, Saalekreis 
 
Die Firma InfraLeuna GmbH in 06237 Leuna beantragte 
beim Landesverwaltungsamt die Erteilung einer Genehmi-
gung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) zur wesentlichen Änderung des  
 
Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerkes 2 mit einer Feu-

erungswärmeleistung von 190 MW 
 
hier: Modernisierung des GuD-Kraftwerkes 2 mit Er-

höhung der Feuerungswärmeleistung auf 350 
MW 

 
(Anlage nach Nr. 1.1 des Anhangs 1 zur Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 
 
auf einem Grundstück in 06237 Leuna,   
 
Gemarkung: Spergau ,   
Flur:  2,   
Flurstück: 110. 
 
Das Vorhaben wurde am 15.11.2019 bekannt gemacht. 
Gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit bekannt ge-
macht, dass der Erörterungstermin am 26.02.2020 nicht 
stattfindet.  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung über die 
Entscheidung zum Antrag der Shell Catalysts & 

Technologies Leuna GmbH in 06237 Leuna auf  
Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung und zum 

Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Katalysator-
Tabletten in 06237 Leuna, Landkreis Saalekreis 

 
Auf Antrag wird der Shell Catalysts & Technologies Leuna 
GmbH in 06237 Leuna die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) zur Errichtung und zum Betrieb einer  
 
Anlage zur Herstellung von Katalysator-Tabletten mit 
einer Produktionskapazität von 1.800 t geglühtes Pro-

dukt / Jahr 
 
(Anlage nach Nr. 4.1.16 des Anhangs 1 zur Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 
 
auf dem Grundstück in 06237 Leuna,  
   
Gemarkung:  Spergau ,  
Flur:  3,   
Flurstück: 995 
 
durch das Landesverwaltungsamt erteilt.  
 
Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG mit Be-
dingungen und Auflagen zur Erfüllung der Genehmigungs-
voraussetzungen im Sinne des § 6 BImSchG verbunden 
und enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Halle 
(Justizzentrum Halle, Thüringer Str. 16, 06112 Halle 
(Saale)) erhoben werden.  
 
Der Genehmigungsbescheid einschließlich der Begrün-
dung liegt in der Zeit vom 
 

19.02.2020 bis einschließlich 03.03.2020 
 
bei folgenden Behörden aus und kann zu den angegebe-
nen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadt Leuna 
 Rathausstraße 1 
 Fachbereich Bau 
 Zimmer 303 
  
Mo 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Di 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Mi 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Do 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 15:00 Uhr 
Fr 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123  
 Dessauer Str. 70,  
 06118 Halle (Saale) 
 
Mo – Do   von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Fr  und vor  
gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr 
 
Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, wird durch 
diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom Tage der 

https://www.bundesverwaltungsgericht.de/rechtsprechung/elektronischer-rechtsverkehr
https://www.bundesverwaltungsgericht.de/rechtsprechung/elektronischer-rechtsverkehr
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öffentlichen Bekanntmachung an bis zum Ablauf der Kla-
gefrist können der Bescheid und seine Begründung von 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schrift-
lich beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 
06112 Halle (Saale) angefordert werden. Die Übersen-
dung des Bescheides erfolgt formlos und setzt keine 
neuen Rechtsmittelfristen in Gang. Mit dem Ende der o. g. 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Gegen den hier bekannt gemachten Genehmigungsbe-
scheid kann innerhalb eines Monats nach Ende der Ausle-
gungsfrist Klage beim Verwaltungsgericht Halle (Justiz-
zentrum Halle, Thüringer Str. 16, 06112 Halle (Saale)) er-
hoben werden.  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zum An-
trag der HKW Halle-Trotha GmbH auf Erteilung einer 
Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes zur wesentlichen  
Änderung der KWK-Anlage am Standort Halle-Trotha 

in 06118 Halle (Saale) 
 
Die HKW Halle-Trotha GmbH in 06108 Halle (Saale) be-
antragte beim Landesverwaltungsamt die Erteilung einer 
Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) zur wesentlichen Änderung der 
 

KWK-Anlage mit einer Feuerungswärmeleistung 
(FWL) von 175 MW 

 
hier:  
- Modernisierung der bestehenden Anlage durch 

- Austausch der vorhandenen Gasturbine durch 
eine Gasturbine mit einer FWL von 142 MW, 

- Errichtung einer Netzersatzanlage mit Gasmotor 
mit einer FWL von ca. 0,4 MW, 

- Einsatz einer Wärmepumpe und einer effiziente-
ren Einspeisung der Wärme in das vorhandene 
Fernwärmesystem, 

- Modernisierung der Dampfturbinenanlage, 
- Ertüchtigung der Spitzendampfkessel; 

- Erweiterung der KWK-Anlage durch Aufbau eines in-
novativen Kraft-Wärme-Kopplungssystems (iKWK-
System) 

- Errichtung und Betrieb einer weiteren Wärme-
pumpe, 

- Errichtung und Betrieb eines Blockheizkraftwer-
kes mit einer FWL von max. 15 MW; 

- Erhöhung der Gesamt-Feuerungswärmeleistung auf 
212,4 MW 

 
(Anlage nach Nr. 1.1 des Anhangs 1 zur Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 
 
auf einem Grundstück in 06118 Halle (Saale), 
 
Gemarkung: Trotha,    
Flur:  2,   
Flurstück: 99.  
 
Gleichzeitig wird gemäß § 8 BImSchG der Antrag auf Er-
teilung einer ersten Teilgenehmigung für die Modernisie-
rung der bestehenden KWK-Anlage gestellt. 
 

Unselbständiger Bestandteil des Genehmigungsverfah-
rens ist die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung. Ein UVP-Bericht wurde vorgelegt. 
 
Die geänderte Anlage soll entsprechend dem Antrag im 
Oktober 2020 in Betrieb genommen werden.  
 
Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen in der 
Zeit vom 
 

26.02.2020 bis einschließlich 25.03.2020 
 
bei folgenden Behörden aus und können zu den angege-
benen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadtverwaltung Halle (Saale) 
 Technisches Rathaus, 
 Raum: Information an der Pforte  
 Hansering 15 
 06108 Halle (Saale) 
 
Mo 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Di 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Mi 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Do 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Fr 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum 123 A  
 Dessauer Str. 70,  
 06118 Halle (Saale) 
  
Mo. - Do.   von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Fr und vor  
gesetzlichen Feiertagen  von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
 
3. Gemeinde Petersberg 
 Bauamt, Zimmer 207 
 Götschetalstraße 15 
 06193 Petersberg/OS Wallwitz 
 
Mo, Mi, Do  08:00 Uhr - 15:00 Uhr 
Di   08:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Fr   08:00 Uhr - 12:30 Uhr 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können schriftlich in 
der Zeit vom 
 

26.02.2020 bis einschließlich 27.04.2020 
 
bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwaltungsamt) 
oder bei der Stelle erhoben werden, bei der Antrag und 
Unterlagen zur Einsicht ausliegen. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen. 
 
Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familiennamen 
auch die volle und leserliche Anschrift des Einwenders ent-
halten. Aus den Einwendungen muss erkennbar sein, 
weshalb das Vorhaben für unzulässig gehalten wird. Die 
Einwendungen werden der Antragstellerin bekannt gege-
ben. Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name 
und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben 
nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforder-
lich sind. 
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Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorliegen, 
können diese in einem öffentlichen Erörterungstermin am 
26.05.2020 mit den Einwendern und der Antragstellerin er-
örtert werden, soweit dies für die Prüfung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann. 
 
 Beginn der Erörterung: 10:00 Uhr 
 Ort der Erörterung:  Händelhalle 
   Kleiner Saal 
   Salzgrafenplatz 1 
   06108 Halle (Saale) 
 
Die Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehörde, 
ob ein Erörterungstermin stattfindet, wird nach Ablauf der 
Einwendungsfrist getroffen und öffentlich bekannt ge-
macht. 
Für den Fall, dass der Erörterungstermin stattfindet, wird 
schon jetzt darauf hingewiesen, dass die frist- und formge-
rechten Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antrag-
stellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert werden. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner 
als Vertreter der übrigen Einwender, der darin mit seinem 
Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter 
bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtig-
ter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche 
Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die die vorge-
nannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unbe-
rücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung erfolgen kann. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung über die 
Entscheidung zum Antrag der UHM Umschlaghafen 
Magdeburg GmbH in 39288 Burg auf Erteilung einer 
Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes zur wesentlichen  
Änderung einer Anlage zum Umschlag und zur  

zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfäl-
len in 39126 Magdeburg, Landeshauptstadt Magde-

burg 
 
Auf Antrag wird der UHM Umschlaghafen GmbH in 39288 
Burg, Am Erkenthierfeld 1, die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung einer 
 

Anlage zum Umschlag von 250.000 t nicht  
gefährlicher und zur zeitweiligen Lagerung von 

25.000 t nicht gefährlicher Abfälle 
 
hier: Erweiterung des Positivkataloges um die Abfall-

schlüsselnummern (ASN) 170301* und 170503*, 
Ergänzung der Anlagenziffer 8.15.1 gemäß der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen - 4. BImSchV (Umschlag gefährlicher Ab-
fälle) 

(Anlage nach Nrn. 8.12.2(V), 8.15.3(V) und 8.15.1(G) des 
Anhangs 1 der  4. BImSchV) 
 
auf dem Grundstück in 39126 Magdeburg, 
 
Gemarkung: Magdeburg,  
Flur:  205,     
Flurstücke: 10147, 58/12, 10140, 10138,  
 
Flur:  206, 
Flurstück: 10061 
   
durch das Landesverwaltungsamt erteilt.  
 
Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG mit Be-
dingungen und Auflagen zur Erfüllung der Genehmigungs-
voraussetzungen im Sinne des § 6 BImSchG verbunden 
und enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Magde-
burg (Justizzentrum Magdeburg, Breiter Weg 203 – 204, 
39104 Magdeburg) erhoben werden.  
 
Der Genehmigungsbescheid einschließlich der Begrün-
dung liegt in der Zeit vom 
 

19.02.2020 bis einschließlich 03.03.2020 
 
bei folgenden Behörden aus und kann zu den angegebe-
nen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Landeshauptstadt Magdeburg 
 Umweltamt, Raum 727  
 Julius-Bremer-Straße 8-10 
 30104 Magdeburg 
 
Mo 07:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:30 Uhr 
Di 07:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr 
Mi 07:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:30 Uhr 
Do 07:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:30 Uhr 
Fr. und vor  
gesetzlichen Feiertagen 07:30 - 12:00 Uhr 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum 223/A  
 Dessauer Str. 70,  
 06118 Halle (Saale) 
  
Mo – Do    08:00 - 16:00 Uhr 
Fr und vor  
gesetzlichen Feiertagen  08:00 - 13:00 Uhr. 
 
Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, wird durch 
diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom Tage der 
öffentlichen Bekanntmachung an bis zum Ablauf der Kla-
gefrist können der Bescheid und seine Begründung von 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schrift-
lich beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 
06112 Halle (Saale) angefordert werden. Die Übersen-
dung des Bescheides erfolgt formlos und setzt keine 
neuen Rechtsmittelfristen in Gang. Mit dem Ende der o. g. 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
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Gegen den hier bekanntgemachten Genehmigungsbe-
scheid kann innerhalb eines Monats nach Ende der Ausle-
gungsfrist Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg 
(Justizzentrum Magdeburg, Breiter Weg 203 – 204, 39104 
Magdeburg) erhoben werden.  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
 Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung über die 
Entscheidung zum Antrag der Neumann-Transporte 
und Sandgruben GmbH & Co. KG in 39288 Burg auf 
Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Anlage zur physikalisch-chemischen 

Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen  
(Abwasservorbehandlungsanlage) sowie zur  

zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfäl-
len in 39288 Burg OT Reesen, Landkreis Jerichower 

Land 
 
Auf Antrag wird der Fa. Neumann-Transporte und Sand-
gruben GmbH & Co. KG in 39288 Burg, Am Erkenthierfeld 
1, die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur 
Errichtung und zum Betrieb einer 
 

Anlage zur physikalisch-chemischen Behandlung 
von 420 t/d nicht gefährlichen Abfällen  

(Abwasservorbehandlungsanlage) sowie zur  
zeitweiligen Lagerung von 930 t nicht gefährlichen 

Abfällen 
 
(Anlage nach den Nrn. 8.10.2.1 und 8.12.2 des Anhangs 1 
zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen - 4. BImSchV) 
 
auf dem Grundstück in 39288 Burg OT Reesen,  
  
Gemarkung:  Reesen, 
Flur:  2,  3, 
Flurstück: 10003,  10090 
 
durch das Landesverwaltungsamt erteilt. Des Weiteren 
wurde auf Antrag die Zulassung vorzeitigen Beginns ge-
mäß § 8a BImSchG für die Aufstellung der Umkehr- 
osmosecontainer und der erforderlichen Tanks sowie die 
Rohrleitungsmontage erteilt. 
 
Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG mit Be-
dingungen und Auflagen zur Erfüllung der Genehmigungs-
voraussetzungen im Sinne des § 6 BImSchG verbunden 
und enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht 
Magdeburg (Justizzentrum Magdeburg, Breiter Weg 203 - 
206, 39104 Magdeburg) erhoben werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid einschließlich der Begrün-
dung liegt in der Zeit vom 
 

19.02.2020 bis einschließlich 03.03.2020 
 
bei folgenden Behörden aus und kann zu den angegebe-
nen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
 

1. Stadtverwaltung Burg 
 Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen  
 Haus 2 / 2. Obergeschoss / Raum 221 
 In der Alten Kaserne 2 
 39288 Burg 
 
Mo - Mi  08:00 - 16:00 Uhr 
Do  08:00 - 17:00 Uhr 
Fr  08:00 - 12:00 Uhr 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123  
 Dessauer Str. 70,  
 06118 Halle (Saale) 
  
Mo - Do    08:00 - 16:00 Uhr 
Fr und vor  
gesetzlichen Feiertagen 08:00 - 13:00 Uhr. 
 
Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, wird durch 
diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom Tage der 
öffentlichen Bekanntmachung an bis zum Ablauf der Kla-
gefrist können der Bescheid und seine Begründung von 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schrift-
lich beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 
06112 Halle (Saale) angefordert werden. Die Übersen-
dung des Bescheides erfolgt formlos und setzt keine 
neuen Rechtsmittelfristen in Gang. Mit dem Ende der o. g. 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Gegen den hier bekanntgemachten Genehmigungsbe-
scheid kann innerhalb eines Monats nach Ende der Ausle-
gungsfrist Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg 
(Justizzentrum Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206, 39104 
Magdeburg) erhoben werden. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung über die 
Entscheidung zum Antrag der Agrar GmbH  

„Kalbescher Werder“ in 39624 Kalbe (Milde) OT  
Jeetze auf Erteilung einer Genehmigung nach 

 § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur we-
sentlichen Änderung einer Biogaserzeugungsanlage 

einschließlich Anlage zur Lagerung von  
entzündbaren Gasen und Anlage zur Lagerung von 
Gärresten (Biogasanlage) in 39624 Kalbe (Milde) OT 

Jeetze, Landkreis Altmarkkreis Salzwedel 
 
Auf Antrag wird der Agrar GmbH „Kalbescher Werder“ in 
39624 Kalbe (Milde) OT Jeetze die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) zur wesentlichen Ände-
rung einer 
 

Biogaserzeugungsanlage einschließlich 
Anlage zur Lagerung von entzündbaren Gasen und 

Anlage zur Lagerung von Gärresten 
(Biogasanlage) 

 
hier: 
- Änderung der Inputstoffe in der Art und Verringe-

rung der Inputmenge auf 109,9 t/d, 
- Errichtung eines Sammelschachts, zwei (gasdichte) 

Gärrestläger mit Gasspeicher und Umwallung der 
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beiden Gärrestläger, einer Pumpstation sowie eines 
Entnahmeplatzes (für flüssige Gärreste) und ver-
kehrstechnische Anbindung an vorhandene Flä-
chen, 

- Aufnahme eines Güllebeckens als Gärrestlager aus 
dem Bestand der Tierhaltungsanlage (BE 6a) in den 
Bestand der Biogaserzeugungsanlage 

- Erhöhung der Gärrestlagerkapazität auf 19.198 m³ 
und der Gaslagerkapazität auf 12,1 t 

 
(Anlage nach Nr. 8.6.3.1, 9.1.1.2 und 9.36 des Anhangs 1 
zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen - 4. BImSchV) 
 
auf dem Grundstück in 39624 Kalbe (Milde) OT Jeetze, 
 
Gemarkung:  Jeetze, 
Flur:   12, 
Flurstück: 76 und 183 
 
durch das Landesverwaltungsamt erteilt. 
 
Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG mit Be-
dingungen und Auflagen zur Erfüllung der Genehmigungs-
voraussetzungen im Sinne des § 6 BImSchG verbunden 
und enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Mag-
deburg (Justizzentrum Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206, 
39104 Magdeburg) erhoben werden.  
 
Der Genehmigungsbescheid einschließlich der Begrün-
dung liegt in der Zeit vom 
 

19.02.2020 bis einschließlich 03.03.2020 
 
bei folgenden Behörden aus und kann zu den angegebe-
nen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadt Kalbe (Milde) 
 Bauamt 
 Schulstraße 11 
 39624 Kalbe (Milde) 
 
Mo 09:00 - 12:00 Uhr 
Di 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
Mi 09:00 - 12:00 Uhr  
Do 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
Fr 09:00 - 12:00 Uhr 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123  
 Dessauer Str. 70,  
 06118 Halle (Saale) 
  
Mo – Do   08:00 - 16:00 Uhr 
Fr und vor  
gesetzlichen Feiertagen 08:00 - 13:00 Uhr. 
 
Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, wird durch 
diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom Tage der 
öffentlichen Bekanntmachung an bis zum Ablauf der Kla-
gefrist können der Bescheid und seine Begründung von 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schrift-
lich beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 

06112 Halle (Saale) angefordert werden. Die Übersen-
dung des Bescheides erfolgt formlos und setzt keine 
neuen Rechtsmittelfristen in Gang. Mit dem Ende der o. g. 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Gegen den hier bekanntgemachten Genehmigungsbe-
scheid kann innerhalb eines Monats nach Ende der Ausle-
gungsfrist Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg 
(Justizzentrum Magdeburg, Breiter Weg 203 - 206, 39104 
Magdeburg) erhoben werden.  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Entscheidung über den Erörterungstermin im  

Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Antrag 
der MVV Biogas Bernburg GmbH in 68169 Mannheim 

auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung 

und zum Betrieb einer Anlage zur biologischen  
Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen, einer Bi-

ogasaufbereitungsanlage, einer Anlage zur  
Erzeugung von Kompost, einer Anlage zur sonstigen 

Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen, einer 
Anlage zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefährli-

chen Abfällen in 06406 Bernburg, Salzlandkreis 
 
Die MVV Biogas Bernburg GmbH in 68169 Mannheim be-
antragte beim Landesverwaltungsamt die Erteilung einer 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) zur Errichtung und zum Betrieb einer 
 

Anlage zur biologischen Behandlung von nicht  
gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität 

von 120 t/d, einer Biogasaufbereitungsanlage mit ei-
ner Verarbeitungskapazität von 3,8 Mio. Nm³/a, einer 

Anlage zur Erzeugung von Kompost mit einer  
Durchsatzkapazität von 60,5 t/d, einer Anlage zur 

sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen  
Abfällen von 120 t/d, einer Anlage zur zeitweiligen La-
gerung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Ge-

samtlagerkapazität von 990 t 
 
(Anlage nach Nr. 1.16, 8.6.2.1, 8.5.2, 8.11.2.4, 8.12.2 des 
Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen - 4. BImSchV und Art. 10 der Richtlinie 
2010/75/EU über Industrieemissionen - IE-Richtlinie) 
 
auf dem Grundstück in 06406 Bernburg, 
 
Gemarkung: Bernburg, 
Flur:  71, 
Flurstück: 1170. 
 
Das Vorhaben wurde am 15.11.2019 bekannt gemacht. 
Gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit bekannt ge-
macht, dass die Genehmigungsbehörde in Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens entschieden hat, dass der Er-
örterungstermin nicht stattfindet. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  
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Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung über die 
Entscheidung zum Antrag der Seraplant GmbH in 
39340 Haldensleben auf Erteilung einer Genehmi-

gung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes zur Errichtung und zum Betrieb der 

 Düngemittelproduktions- und Phosphorrückgewin-
nungsanlage in 39340 Haldensleben, Landkreis 

Börde 
 
Auf Antrag wird der Seraplant GmbH in 39340 Haldensle-
ben die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 
4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur 
Errichtung und zum Betrieb der 
 
der Düngemittelproduktions- und Phosphorrückge-
winnungsanlage mit einer Produktionskapazität von 

60.000 t/a Düngemittel 
 
(Anlage nach 4.1.17, 8.8.1.1, 8.8.2.1, 8.12.1.1, 8.12.2 und 
1.2.3.2 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV und Art. 10 der 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (IE-
Richtlinie)) 
 
auf den Grundstücken in 39340 Haldensleben,  

Am Südhafen 3, 
 
Gemarkung: Haldensleben, 
Flur:  6, 
Flurstücke: 1708, 1683, 1704, 1791, 1714, 1795, 

1728, 1689, 1785, 1807, 1739, 1803, 
1793, 1700, 1789, 1696, 1787, 1733, 
1801, 1722, 1797, 1799, 1805, 1809, 
1783 

 
durch das Landesverwaltungsamt erteilt. 
 
Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG mit Be-
dingungen und Auflagen zur Erfüllung der Genehmigungs-
voraussetzungen im Sinne des § 6 BImSchG verbunden 
und enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht 
Magdeburg (Justizzentrum Magdeburg, Breiter Weg 203-
206, 39104 Magdeburg) erhoben werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid einschließlich der Begrün-
dung liegt in der Zeit vom 
 

19.02.2020 bis einschließlich 03.03.2020 
 
bei folgenden Behörden aus und kann zu den angegebe-
nen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadt Haldensleben 

Rathaus 
Bürgerbüro 
Markt 20-22 
39340 Haldensleben  

 
Mo 09.00 – 12.00 Uhr 
Di 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
Mi 09.00 – 12.00 Uhr 
Do 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr  
Fr 09.00 – 12.00 Uhr 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123 
 Dessauer Str. 70,  

 06118 Halle (Saale) 
 
Mo - Do   08:00 - 16:00 Uhr 
Fr und vor  
gesetzlichen Feiertagen 08:00 - 13:00 Uhr 
 
Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, wird durch 
diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom Tage der 
öffentlichen Bekanntmachung an bis zum Ablauf der Kla-
gefrist können der Bescheid und seine Begründung von 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schrift-
lich beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 
06112 Halle (Saale) angefordert werden. Die Übersen-
dung des Bescheides erfolgt formlos und setzt keine 
neuen Rechtsmittelfristen in Gang. Mit dem Ende der o. g. 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Gegen den hier bekanntgemachten Genehmigungsbe-
scheid kann innerhalb eines Monats nach Ende der Ausle-
gungsfrist Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg 
(Justizzentrum Magdeburg, Breiter Weg 203-206, 39104 
Magdeburg) erhoben werden. 
 

---------- 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates Immissi-
onsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, Um-

weltverträglichkeitsprüfung gemäß § 10 Abs. 3, 4 und 
6 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
und den Maßgaben der Verordnung über das Geneh-

migungsverfahren (9. BImSchV) zum Antrag der 
Firma LORD Germany Feinchemie GmbH in 06237 
Leuna auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 
BImSchG für die Errichtung und den Betrieb einer 
Mehrzweckanlage zur vorrangigen Herstellung von 

poly-para-Dinitrosobenzol in 06237 Leuna, Landkreis 
Saalekreis 

 
Die LORD Germany Feinchemie GmbH in 06237 Leuna 
beantragte beim Landesverwaltungsamt die Genehmi-
gung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer 
 

Mehrzweckanlage zur vorrangigen Herstellung von 
poly-para-Dinitrosobenzol 

 
(Anlage nach den Nummern 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.8, 10.6 
und 9.3.2 des Anhangs 1 sowie der Nr. 18 des Anhangs 2 
zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. 
BImSchV) und Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU über In-
dustrieemissionen (IE-Richtlinie))  
 
in 06237 Leuna, 
 
Gemarkung: Leuna, 
Flur:  5 
Flurstück: 286. 
 
Die Anlage soll entsprechend dem Antrag im August 2021 
in Betrieb genommen werden. 
 
Der Antrag und die dazugehörigen Unterlagen liegen in der 
Zeit vom 
 

26.02.2020 bis einschließlich 25.03.2020 
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bei folgenden Behörden aus und können zu den angege-
benen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadtverwaltung Leuna 
 Bauamt 
 Rathausstraße 1 
 06237 Leuna 
 
Mo 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
Di 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
Mi 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
Do 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
Fr 09.00 - 12.00 Uhr 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123 
 Dessauer Str. 70  
 06118 Halle (Saale) 
 
Mo - Do   08:00 - 16:00 Uhr 
Fr und vor  
gesetzlichen Feiertagen 08:00 - 13:00 Uhr. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können schriftlich in 
der Zeit vom: 
 

26.02.2020 bis einschließlich 27.04.2020 
 
bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwaltungsamt) 
oder bei der Stelle erhoben werden, bei der Antrag und 
Unterlagen zur Einsicht ausliegen. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmi-
gungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Die Einwendungen sollen neben Vor- und Familiennamen 
auch die volle und leserliche Anschrift des Einwenders ent-
halten. Aus den Einwendungen soll erkennbar sein, wes-
halb das Vorhaben für unzulässig gehalten wird. Die Ein-
wendungen werden der Antragstellerin bekannt gegeben. 
Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name und 
Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht 
zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforderlich 
sind. 
 
Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorliegen, 
können diese in einem öffentlichen Erörterungstermin am 
19.05.2020 mit den Einwendern und der Antragstellerin er-
örtert werden, soweit dies für die Prüfung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen von Bedeutung sein kann.  
 
Beginn der Erörterung: 10.00 Uhr 
Ort der Erörterung:  cCe Kulturhaus Leuna 
   Spergauer Straße 41a 
   06237 Leuna 
 
Die Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehörde, 
ob ein Erörterungstermin stattfindet, wird nach Ablauf der 
Einwendungsfrist getroffen und öffentlich bekannt ge-
macht. Für den Fall, dass der Erörterungstermin stattfindet, 
wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass die frist- und 
formgerechten Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen er-
hoben haben, erörtert werden. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 

gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner 
als Vertreter der übrigen Einwender, der darin mit seinem 
Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter 
bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtig-
ter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche 
Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die die vorge-
nannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unbe-
rücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung erfolgen kann. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Entscheidung über den Erörterungstermin im  

Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Antrag 
der Firma Schirm GmbH in 39218 Schönebeck (Elbe) 

auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des 
 Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur wesentli-
chen Änderung des Synthesetechnikums in 39218  

Schönebeck (Elbe), Landkreis Salzlandkreis 
 
Die Firma Schirm GmbH in 39218 Schönebeck (Elbe) be-
antragte beim Landesverwaltungsamt die Erteilung einer 
Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) zur wesentlichen Änderung des 
 

Synthesetechnikums 
 

hier: kleintonnagige Produktion von Polyvest (75 t/a) 
 
(Anlage nach Nr. 4.1.18 und 4.1.8 des Anhangs 1 zur Ver-
ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BIm-
SchV und Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU über Industrie-
emissionen - IE-Richtlinie) 
 
in 39218 Schönebeck (Elbe), 
 
Gemarkung:  Schönebeck-Salzelmen,   
Flur:  19, 
Flurstück: 10000. 
 
Das Vorhaben wurde am 15.11.2019 bekannt gemacht. 
Gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit bekannt ge-
macht, dass die Genehmigungsbehörde in Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens entschieden hat, dass der Er-
örterungstermin nicht stattfindet.  

 
---------- 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung über die 
Entscheidung zum Antrag der Biomethananlage 

Klein Wanzleben GmbH in 68159 Mannheim auf Ertei-
lung einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes zur wesentlichen  
Änderung einer Anlage zur Erzeugung von Biogas 

mit Biogasaufbereitungsanlage sowie Lagerung von 
Gärresten und Lagerung von entzündbaren Gasen 
zur Verbrennung in einem Heizkessel durch den  
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Einsatz gasförmiger Brennstoffe (Biogas) in 39164 
Wanzleben-Börde OT Zuckerdorf Klein Wanzleben, 

Landkreis Börde 
 
Auf Antrag wird der Biomethananlage Klein Wanzleben 
GmbH in 68159 Mannheim die immissionsschutzrechtli-
che Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) zur wesentlichen Änderung ei-
ner 
 

Anlage zur Erzeugung von Biogas mit  
Biogasaufbereitungsanlage 

sowie Lagerung von Gärresten und Lagerung von 
entzündbaren Gasen zur Verbrennung in einem Heiz-

kessel durch den Einsatz gasförmiger Brennstoffe 
(Biogas) 

 
hier: 
- Neubau eines zusätzlichen Gärrestlagers mit 9.073 

m³ Volumen brutto zusätzlich, 
- somit Erhöhung der Gesamtlagerkapazität auf 

33.199 m³ Volumen brutto Gärprodukt, 
- somit Gesamtgasspeichervolumen Biogas  

10.681,31 m³ (incl. neues Gasspeicherdach 
 3.704,78 m³) 

- somit Gasspeicherkapazität Biogaslagerung insge-
samt 13,89 t; 

- Umwallung zur Sicherung der Rückhaltung im Hava-
riefall. 

 
(Anlage gemäß Nr. 1.2.2.2; Nr. 1.15; Nr. 1.16; Nr. 9.1.1.2 
und Nr. 9.36 des Anhangs 1 zur Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 
 
auf dem Grundstück in: 39164 Wanzleben-Börde OT  

Zuckerdorf Klein Wanzleben, 
 
Gemarkung: Klein Wanzleben, 
Flur:  2, 
Flurstück: 836, 837 
 
durch das Landesverwaltungsamt erteilt. 
 
Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG mit Be-
dingungen und Auflagen zur Erfüllung der Genehmigungs-
voraussetzungen im Sinne des § 6 BImSchG verbunden 
und enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Mag-
deburg, Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg erhoben 
werden.  
 
Der Genehmigungsbescheid einschließlich der Begrün-
dung liegt in der Zeit vom 
 

19.02.2020 bis einschließlich 03.03.2020 
 
bei folgenden Behörden aus und können zu den angege-
benen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Stadt Wanzleben-Börde 
 Hauptamt – Zi. 309 
 Markt 1-2 
 39164 Stadt Wanzleben-Börde 
 
 
 
Mo 09:00 - 12:00 Uhr 
Di 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr 

Mi 09:00 - 12:00 Uhr  
Do 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 
Fr 09:00 - 12:00 Uhr 
 
2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123 
 Dessauer Str. 70 
 06118 Halle (Saale) 
  
Mo - Do    08:00 - 16:00 Uhr 
Fr und vor  
gesetzlichen Feiertagen 08:00 - 13:00 Uhr 
 
Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, wird durch 
diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom Tage der 
öffentlichen Bekanntmachung an bis zum Ablauf der Kla-
gefrist können der Bescheid und seine Begründung von 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schrift-
lich beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 
06112 Halle (Saale) angefordert werden. Die Übersen-
dung des Bescheides erfolgt formlos und setzt keine 
neuen Rechtsmittelfristen in Gang. Mit dem Ende der o. g. 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Gegen den hier bekanntgemachten Genehmigungsbe-
scheid kann innerhalb eines Monats nach Ende der Ausle-
gungsfrist Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg, 
Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg erhoben wer-
den. 
 

D. Sonstige Dienststellen 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt über 

eine Ortsdurchfahrtsfestsetzung, 
Verfügung der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-

Anhalt vom 23.01.2020 - Z/2332-31031-1/2020 
 
1. Ortsdurchfahrtsfestsetzung 
 
Gemäß § 5 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt vom 6.7.1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert 
durch §§ 5, 8, 20, 28, 40, 49 und 52, § 37 neu gefasst durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 
187, 188), ergeht folgende Ortsdurchfahrtsfestsetzung: 
 
Die Grenze der Ortsdurchfahrt der Stadt Schönebeck wird 
im Zuge der Landesstraße L 51 in Richtung Magdeburg 
bei Netzknoten 3936 066 bei Station 1.409 neu festge-
setzt. 
 
2. Bekanntgabe 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung als bekannt gegeben. Diese Verfügung 
und ihre Begründung können während der Dienstzeiten in 
der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Zentrale, 
Hasselbachstraße 6, 39104 Magdeburg, Zimmer 1029, 
eingesehen werden. 
 
3. Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Mag-
deburg, Breiter Weg 203, 39104 Magdeburg schriftlich, in 
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elektronischer Form oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben wer-
den. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung der  
Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg über 

die Feststellung der Jahresrechnung 2014 
 
Auf der Grundlage des § 16 Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. Februar 1998, zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. 
LSA S. 166, 174) in Verbindung mit § 102 Abs. 2 Kommu-
nalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) vom 17. Juni 2014, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 5. April 2019 (GVBl. LSA S. 66), bestätigte die Regio-
nalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Magdeburg in ihrer Sitzung am 13.11.2019 die vom Vorsit-
zenden festgestellte Jahresrechnung 2014 und erteilt zu-
gleich dem Vorsitzenden Entlastung für die Haushalts-
durchführung im Haushaltsjahr 2014 (Beschluss RV 
03/2019). 
 
Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 19.02.2020 bis 
28.02.2020 zur Einsichtnahme in der Geschäftsstelle der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg, Julius-
Bremer-Straße 10, 39104 Magdeburg im Zimmer 453 von 
Mo-Fr von 7-12 Uhr und zudem von Mo-Do von 13-16 Uhr 
öffentlich aus. 
 
Magdeburg, 04.02.2020 
gez. Bauer 
Vorsitzender 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung der  
Regionalen Planungsgemeinschaft Halle zu den 

Beschlüssen V/04-2019 bis V/54-2019 
 
Die Bekanntmachung zu den Beschlüssen V/04-2019 bis 
V/54-2019 befindet sich im Anlagenteil dieses Amtsblat-
tes. 
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1. Vereinbarung über die Benutzungsentgelte für die 
Leistungen der Luftrettung am Standort Landeshauptstadt 
Magdeburg (Primärluftrettung) 

 
2. Vereinbarung über die Benutzungsentgelte für die 

Leistungen der Luftrettung am Standort Stadt 
Landsberg/OT Oppin (Sekundärluftrettung) 
 

3. Öffentliche Bekanntmachung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Halle zu den Beschlüssen  
V/04-2019 bis V/54-2019 

 















































Öffentliche Bekanntmachung der  
Regionalen Planungsgemeinschaft Halle zu den 

Beschlüssen V/04-2019 bis V/54-2019 
 

Beschluss-Nr. V/04-2019: 
Die Regionalversammlung beschließt als Grundlage für die 
Entscheidung gemäß § 7 Abs. 2 ROG über die aus der öf-
fentlichen Beteiligung und Auslegung zum 2. Entwurf zur 
Planänderung des Regionalen Entwicklungsplans für die 
Planungsregion Halle mit Umweltbericht (Stand 
30.11.2017) eingegangenen Anregungen und Bedenken 
gemäß Anlage 1 zu TOP 10 eine Prüfung und Bewertung 
nach Gliederungs-punkten vorzunehmen. 
Im Nachgang werden basierend auf dem entscheidungs-
relvanten Abwägungsmaterial zum Planentwurf die für die 
Planungsregion Halle bedeutsamen Grundsätze der 
Raumordnung sowie alle berührten öffentlichen und priva-
ten Belange nach Maßgabe der einschlägigen gesetzli-
chen Regelungen gegeneinander und untereinander abge-
wogen. Diese Abwägung bildet die Grundlage für die wei-
teren planerischen Entscheidungen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/05-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 0 
Sonstiges zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/06-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 1.0. 
Rechtliche Grundlagen, Geltungsrahmen zu und macht 
sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/07-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.1. 
Raumstruktur der Planungsregion Halle/ Ziele und Grunds-
ätze zur Entwicklung zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/08-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.1.2. 
Ordnungsraum einschl. der Unterpunkte 5.1.2.1. Verdich-
tungsraum Halle und 5.1.2.2. Der den Verdichtungsraum 
Halle umgebende Raum zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 

 
Beschluss-Nr. V/09-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.1.3. 
Ländlicher Raum zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/10-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.1.4. 
Entwicklungsachsen zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/11-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum 5.1.6. Kultur-
landschaften zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/12-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.3. 
Vorranggebiete zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzende 
 
Beschluss-Nr. V/13-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.3.1. 
Vorranggebiete für Natur und Landschaft zu und macht 
sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/14-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.3.2. 
Vorranggebiete für Landwirtschaft zu und macht sich diese 
zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
 
Beschluss-Nr. V/15-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.3.4. 
Vorranggebiete für Hochwasserschutz zu und macht sich 
diese zu Eigen. 



 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/16-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.3.5. 
Vorranggebiete für Wassergewinnung zu und macht sich 
diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/17-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt -5.3.6. 
Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung zu und macht sich 
diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/18-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.3.7. 
Vorranggebiete für militärische Nutzung zu und macht sich 
diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/19-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.4.1. 
Vorrangstandorte mit übergeordneter strategischer Bedeu-
tung für neue Industrieansiedlungen zu und macht sich 
diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/20-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.4.2. 
Vorrangstandorte für landesbedeutsame, großflächige In-
dustrieanlagen/Industrie- und Gewerbeflächen zu und 
macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
 
Beschluss-Nr. V/21-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.5. 
Regional bedeutsame Standorte zu und macht sich diese 
zu Eigen. 

 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/22-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.5.1. 
Regional bedeutsame Standorte für Industrie und Ge-
werbe zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/23-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.5.3. 
Regional bedeutsame Standorte für Ver- und Entsorgung 
zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/24-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.5.5. 
Regional bedeutsame Standorte für Militärische An-lagen 
zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/25-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.5.7. 
Regional bedeutsame Standorte für Kultur und Denkmal-
pflege zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/26-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.7. 
Vorbehaltsgebiete zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/27-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.7.1. 
Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft zu und macht sich 
diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 



 
Beschluss-Nr. V/28-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.7.3. 
Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Ver-
bundsystems zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/29-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt -5.7.4. 
Vorbehaltsgebiete für Wassergewinnung zu und macht 
sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
 
Beschluss-Nr. V/30-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.7.6. 
Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung zu und macht 
sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/31-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.7.7. 
Vorbehaltsgebiete für Hochwasserschutz zu und macht 
sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/32-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.7.8. 
Vorbehaltsgebiete für Kultur- und Denkmalpflege zu und 
macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/33-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zu den Punkten 
5.8. Gebiete für die Nutzung der Windenergie und 5.8.2. 
Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie verbun-
den mit der Wirkung von Eignungsgebieten zu und macht 
sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 

 
Beschluss-Nr. V/34-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.9.2. 
Schienennetz zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/35-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.9.3. 
Straßennetz zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/36-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.9.4. 
Radverkehr und fußläufiger Verkehr zu und macht sich 
diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/37-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.9.5. 
Wasserstraßen und Binnenhäfen zu und macht sich diese 
zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/38-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.9.7. 
Siedlungsbeschränkungsgebiete im Bereich von Flugplät-
zen zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/39-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 5.10. 
Zu sichernde Trassen und Leitungen der Technischen Inf-
rastruktur /5.10.1. Energieversorgung zu und macht sich 
diese zu Eigen. 
 
 
Halle, den 10.12.2019 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
 
 
 



Beschluss-Nr. V/40-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum 6.0. Einzel-
fachliche Grundsätze/6.13. Lagerstätten zu und macht sich 
diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/41-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum 7.0. Zusam-
menfassende Umwelterklärung zu und macht sich die-se 
zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/42-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum 8.0. Zeichne-
rische Darstellung zu und macht sich diese zu Ei-gen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/43-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Punkt 10.0. 
Begründung der Festlegungen/Erläuterung zu und macht 
sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/44-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zu den Punkten 
11.0. Anlagen/ im Einzelnen: Anlage 1, Anlage 4, An-lage 
5, Anlage 6 und Anlage 7 zu und macht sich diese zu Ei-
gen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/45-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Umweltbe-
richt Punkt 0. Sonstiges zu und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/46-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Umweltbe-

richt Punkt 3.0. Ziele des Umweltschutzes, allgemeine Be-
wertungsmaßstäbe und Kriterien zu und macht sich diese 
zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/47-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Umweltbe-
richt Punkt 5.0. Beschreibung, Prüfung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen bzw. voraussichtlich erheblichen 
Umweltauswirkungen der Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung zur nachhaltigen Raumentwicklung sowie zu den 
Unterpunkten 5.3.4. Vorranggebiete für Hochwasser-
schutz, 5.3.6. Vor-ranggebiete für Rohstoffgewinnung, 
5.5.1. Regional bedeutsame Standorte für Industrie und 
Ge-werbe sowie 5.9.3. Straßennetz zu und macht sich 
diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/48-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Umweltbe-
richt 7.0. Prüfung der kumulativen Umweltwirkungen zu 
und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/49-2019: 
Die Regionalversammlung stimmt der Behandlung der vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken zum Umweltbe-
richt 11.0. Allgemein verständliche Zusammenfassung zu 
und macht sich diese zu Eigen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/50-2019: 
Die für den 2. Entwurf zur Planänderung des Regionalen 
Entwicklungsplans für die Planungsregion Halle mit Um-
weltbericht (Stand 30.11.2017) bedeutsamen raumordne-
rischen Erfordernisse sowie öffentlichen und privaten Be-
lange werden gemäß § 7 Abs. 2 ROG unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse der Umweltprüfung nach § 8 ROG 
einschließlich aller im Zuge der öffentlichen Beteiligung und 
Offenlage eingegangenen Anregungen und Bedenken, die 
in der Tabelle der Auswertung der Anregungen und Beden-
ken zum Entwurf der Planänderung zusammengeführt sind 
(vgl. Anlage 1 zu TOP 9), gegeneinander und untereinan-
der abgewogen. Bei der Festlegung von Zielen der Raum-
ordnung werden diese abschließend abgewogen. Die Re-
gionalversammlung stimmt den vorgenannten Abwägun-
gen und Entscheidungen zu und macht sich diese zu Ei-
gen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 



Beschluss-Nr. V/51-2019: 
Die im Zuge der öffentlichen Beteiligung/Offenlage zum 2. 
Entwurf zur Planänderung des Regionalen Entwicklungs-
plans für die Planungsregion Halle mit Umweltbericht 
(Stand 30.11.2017) eingegangenen Anregungen und Be-
denken gemäß Anlage 1 zu TOP 10 zu bedeutsamen 
raumordnerischen Erfordernissen der Planänderung wur-
den von der Regionalversammlung abschließend abgewo-
gen. Im Ergebnis dieses Abwägungsprozesses konnten 
fast alle raumordnerischen Belange der Planänderung ge-
klärt werden. Wesentliche Änderungen ergeben sich zu 
den Belangen Kapitel 5.3.6. Vorranggebiete für Rohstoff-
gewinnung (einschließlich kartografischer Darstellung in 
Zeichnung 1 sowie Begründung), 5.8.2. VRG Wind (ein-
schließlich kartografischer Darstellung in Zeichnung 1 so-
wie Begründung), Karte 4 Unter-tägige Rohstoffgewinnung 
sowie Karte 5 Überregionale und regionale Entwicklungs-
achsen. Diese raumordnerischen Erfordernisse sollen 
durch die Geschäftsstelle fachlich erneut bearbeitet und 
eine Teiloffenlage bzw. öffentliche Beteiligung vor-bereitet 
und durchgeführt werden. 
Für die anderen Teile des Entwurfs der Planänderung er-
geben sich keine wesentlichen Änderungen und es wird 
kein Erfordernis zu einer erneuten öffentlichen Beteiligung 
und Offenlage gesehen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/52-2019: 
Die im Zuge der öffentlichen Beteiligung/Offenlage zum 2. 
Entwurf zur Planänderung des Regionalen Entwicklungs-
plans für die Planungsregion Halle mit Umweltbericht 
(Stand 30.11.2017) eingegangenen Anregungen und Be-
denken gemäß Anlage 1 zu TOP 10 zu bedeutsamen 
raumordnerischen Erfordernissen der Planänderung wur-
den von der Regionalversammlung ab-schließend abge-
wogen. Die Regionalversammlung hat entschieden, dass 
im Ergebnis dieses Abwägungsprozesses die folgenden 
raumordnerischen Belange: 
• 5.3.6. Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung (ein-
schließlich kartografischer Darstellung in Zeichnung 1 so-
wie Begründung) 
• 5.8.2. VRG Wind (einschließlich kartografischer Darstel-
lung in Zeichnung 1 sowie Begründung) 
• Karte 4 Untertägige Rohstoffgewinnung 
• Karte 5 Überregionale und regionale Entwicklungsach-
sen 
erneut in die öffentliche Beteiligung gegeben werden. Die 
genannten Belange wer-den neben dem öffentlichen Be-
teiligungsverfahren auch in den Verwaltungen der Zweck-
verbandsmitglieder sowie am Dienstsitz der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Halle mindestens für 1 Monat ge-
mäß § 9 Abs. 2 ROG öffentlich ausgelegt. Das Verfahren 
der Auslegung richtet sich nach den geltenden gesetzli-
chen Bestimmun-gen. Nach Ablauf dieser Frist werden 
Stellungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf besonde-
ren privatrechtlichen Titeln ausgeschlossen. Darüber hin-
aus nutzt die RPGH elektronische Informationstechnolo-
gien und stellt die o.g. Belange in das Internet ein. Darüber 
hinaus wird eine dazu eine Online-Beteiligung für Jeder-
mann festgelegt. Damit wird sichergestellt, dass Anregun-
gen und Bedenken bis zum Ablauf der Auslegungsfrist 
auch über die modernen Medien vorgebracht werden kön-
nen. 

Die eingehenden Anregungen und Bedenken, einschließ-
lich solcher von Bürgerinnen und Bürgern, werden wie folgt 
behandelt:  
a) Die fachliche, technische und rechtliche Vorprüfung und 
Aufbereitung der Anregungen und Bedenken die im Ergeb-
nis der öffentlichen Beteiligung/ Offenlage ein-gehen, er-
folgt durch die Geschäftsstelle der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Halle.  
b) Über die vorgebrachten Anregungen und Bedenken so-
wie darüber, ob wegen erheblicher Änderungen eine er-
neute Beteiligung und Auslegung erforderlich ist, entschei-
det die Regional-versammlung.  
c) Die vorgebrachten Anregungen, Bedenken und Hin-
weise werden, soweit sie abwägungsrelevant sind, im Rah-
men der Entscheidungen der Regionalversammlung in die 
erforderliche Ab-wägung eingestellt und entsprechend ih-
rem Inhalt und ihrem Gewicht berücksichtigt. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/53-2019: 
Die Regionalversammlung beschließt, das Regionale Teil-
gebietsentwicklungspro-gramm für den Planungsraum 
Merseburg-Ost in der Planungsregion Halle (TEP MOST 
vom 24.03.1998-202-203307, veröffentlicht im MBl. LSA 
Nr. 25/1998 am 13.05.1998) zu ändern. Gegenstand der 
Änderung sind die Anpassung an den Lan-desentwick-
lungsplan Sachsen-Anhalt (LEP 2010) und neue Entwick-
lungen raumordnerischer Erfordernisse. 
Der Vorsitzende der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Halle wird beauftragt, zur Einleitung des Planverfahrens die 
Bekanntmachung und Mitteilung der allgemeinen Pla-
nungsabsicht gemäß § 7 Abs. 2 LEntwG über die Ge-
schäftsstelle vorzunehmen und die weiteren Schritte zu 
veranlassen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
Beschluss-Nr. V/54-2019: 
Die Regionalversammlung beschließt, das Regionale Teil-
gebietsentwicklungspro-gramm für den Planungsraum 
Geiseltal in der Planungsregion Halle (TEP Geiseltal vom 
25.04.2000-22.01432/1, veröffentlicht im MBl. LSA Nr. 
21/2000 am 07.07.2000) zu ändern. Gegenstand der Än-
derung sind die Anpassung an den Landesentwicklungs-
plan Sachsen-Anhalt (LEP 2010) und neue Entwicklungen 
raumordnerischer Erfordernisse. 
Der Vorsitzende der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Halle wird beauftragt, zur Einleitung des Planverfahrens die 
Bekanntmachung und Mitteilung der allgemeinen Pla-
nungsabsicht gemäß § 7 Abs. 2 LEntwG über die Ge-
schäftsstelle vorzunehmen und die weiteren Schritte zu 
veranlassen. 
 
Halle, den 10.12.2019 
 
gez. Götz Ulrich 
Vorsitzender 
 
 
 


